
Amtsgericht Naumburg                        Naumburg, den 18.10.24 
Geschäfts-Nr.:  7 K 10/23 

 

Zwangsversteigerung 

 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am   

 

12.12.2024, 10:00 Uhr 
 

im Amtsgericht Naumburg, Markt 7, Saal 3 versteigert werden das im Grundbuch von Bill-
roda, Blatt 279, laufende Nummer 1 des Bestandsverzeichnisses, eingetragene Grundstück, 
Gemarkung Billroda, Flur 4, Flurstück 91/1, Dorfstr. 42 laut Grundbuch; postalische Anschrift 
laut Gutachter: Kirchstr. 17 in 06647 Finne OT Tauhardt 
Größe: 2.430 m² 
 
Das Grundstück stellt sich als ehemalige Hofstelle dar und ist entlang der Straße mit mehre-
ren älteren dörflich geprägten Gebäuden bebaut, einem ca. 100 Jahre alten Wohnhaus, ei-
ner Scheune, einem Schuppen und einem Gebäude dessen Nutzung nicht feststellbar war.  
( nur Außenbesichtigung möglich) 
 
nähere Angaben zum Objekt unter www.zvg-portal.de – 

 
Der Versteigerungsvermerk wurde eingetragen am 12.04.23. 
 

Verkehrswert:    90.000,00 EURO  

 

In einem früheren Termin ist der Zuschlag aus den Gründen des § 74a oder § 85a ZVG 

versagt worden. In dem nunmehr anberaumten Termin kann daher der Zuschlag auch 

auf ein Gebot erteilt werden, das weniger als die Hälfte des Grundstückswertes be-

trägt.    
                                     
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteige-
rungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch glaubhaft ma-
chen, wenn der Gläubiger oder Antragsteller widerspricht. Das Recht wird sonst im gerings-
ten Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem An-
spruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. 
Es ist zweckmäßig, schon 2 Wochen vor dem Termin eine Berechnung des Anspruchs - 
getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten - einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle 
abgeben. 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG mithaf-
tenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstel-
lung des Verfahrens zu erwirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies 
nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstan-
des. 
 
 
Stach 
Rechtspflegerin 

 

http://www.zvg-portal.de/

